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Besondere Bemühungen galfen der Förderung

der evangelischen Gemeindebüchereien , c

Landesverband evangelischer Gemeindebüc
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Diesem
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welche Form die Verkündigung in diesem Rah -

men annehmen soll . Doch scheinen sich mif der

Zeit folgende Erkenntnisse durchzusetzen :

1. Die Einwirkung der Kirche auf den Rund -

tunk haf nicht nur durch ausgesprochen kirch -

liche Rundfunksendungen zu erfolgen , sondern

vor allem durch eine Gestfaltung des Gesamtpro -

gramms im Sinne chrisflicher Verantworfung . Da -

mit ist die Aufgabe gestellt , mit den mahgeben -
den Persönlichkeiten des Rundfunks in ständiger

kühlung zu bleiben , wie es zum Dienst der kirch -

lichen Beauftragten bei den Sendesfellen gehörf
und speziell zur Obliegenheif des Verfreters , den

unsere Landeskirche im Rundfunkraf des Süd -

westfunks besifzft . Dazu muß , wie bei der Presse ,

vor allem àuch die Mifarbeit der Gemeindeglie -
der gefordert werden , die mit posifiver und ne

gativer Krifik auf die Sendungen antworfen

sollfen .

2. Für die Durchführung der kirchlichen
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der nur eine kleine Anzahl Pfarrer umfassen
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mm sonntfäglich eine Ansprache von 15 M.

nuten und 8 Minuten evangelische Nachrichtfen
nd jeden zweifen Diensfag einen Vortrag von

IX . Verfassung und Gesetzgebung .

à) Die Evangelische Rirche in Deufschland und
die Oekumene .

Die Verfassunggebende Kirchenversamn

lung von Eisenach haf am 13. 7. 1948 die

Grundordnung der EKD ( GO) beschlossen . Wie
die anderen Gliedkirchen haf auch unsere
Landeskirche durch Entschliebung der Lande

synode vom 29 . 9. 1948 ( VBI. S. 37 ) der GO

zugesfimmf , die am 3. 12 . 1948 ( ABl . d . EKD
Heft 12) in Kraft gefreten isf . Die ERD
ihrem Wesen nach ein bündisches Gebilde
Der Ansafz zur Einheifskirche isf gering unc
haf in den Jahren seif 1948 keinerlei Ent

wicklung nach dieser Richtung hin gefunden
Bei der Schaffung der GO war bekannflich
Art . 4 der empfindliche Punkt . Hier isf eine

lung über die gegenseifige Anerkennu

kirchlichen Amtshandlungen und der gegensei
tigen Zulassung zu ihnen versucht . Die G0
mußfe schlieplich aussprechen , daß über

Zulassung zum Heiligen Abendmahl innerhall
der EKD keine volle Uebereinsfimmung Psekt
( Art . 4 Abs . 4 GO) . Demgegenüber haf die Lan

dessynode in ihrer oben erwähnfen Ent —

schließung zum Ausdruck gebrachf , daß in un
serer Landeskirche die Angehörigen aller in der
EKD gelfenden Bekennfnisse zum Abendmahl

zugelassen werden .

Mag auch nach innen der bündische Cha -
rakter manchmal zu sfark in den Vordergrund
gestellt werden , so haf der deutsche Profesfan
tismus in der EK0, in deren Rat und seinem
Vorsitzenden doch eine Repräsenfafion nach
auhen gefunden , ohne die er bei dem Auf —

trag , den seine Kirchen als Volkskirchen haben ,
nicht sein könnte . Und was die EKD in der Ost —

Pfarrerversorgung und in der maferiellen und

Personellen Betreuung der evangelischen Aus —

landsdiaspora geleisfef haf , was das jefzt fast in
allen Gliedkirchen zur Einführung
Evangelische Kirchengesangbuch für das Zusam -

mengehörigkeifsgefühl der evangelischen Chri⸗

en bedeufef und welche Unfersfüfzung die ein
n Gliedkirchen durch die von der Kirchen

kanzlei erledigte Bearbeitung der die ganze EKU
ihrenden Fragen , wie 2. B. des Rundfunks

der Prresse u. à. erfahren , darf nichf unferschäfft

P f h ein umfangreicher Schriftverkeht
i8 4er Kanzlei der EKD und den einzel

en Gliedkirchen enfwickelft , die àuch immer

zu Beraftungen brennender kirchlicher
tfragen mif der Leitung der EKD zusam

mentfraten , um beispielsweise Schulfragen , i -
nanzfragen und andere Angelegenheifen , die

einer überlandeskirchlichen Beratung und Rege
lung bedurften , zu behandeln .

＋1Die Evang . Kirche wird ihrem Auftrag in
Ste ie gerechf durch die Vockündie

von Gottes Wort in den Gemeinden . Sie mub

Aber àuch ihre nme gegenüber der gesamfen
Oeffenflichkeif erl heben, um dieser in ihrem poli -

haftlic und kulturellen Han -

Willen Gottes, wie er in seinem Won

zu Gehör zu bringen . Dazu sind vot

vnode und der Rat der EKD berufen

1, 23 Abs. 2, 20 Abs . 1 GO ) . So hat

sunggebende Kirchenversamm

ung zu Eisenach im Juli 1948 drei bedeutfsame

Worte bosc hlossen : „ Ruf an den Menschen unse -

rer Tage “ , „ Wort zum Frieden “ , „ Wort zur deuf

schen Not “ . Die Synode vom Januar 19490 in

Bethel sprach ein „ Wort zur Flüchflingsfrage “
Die Synode in Berlin - Weißensee im April 1950

verabschiedefe ein „ Wort zur Schuld an Israel “

und beantwortete die Frage „ Was kann die
Kirche für den Frieden tun ? “ Die Synode in

Hamburg im April 1951 wandte sich in einem

Aufruf „ Dienet dem Menschen “ an alle Gemein -

den .

Auch der Rat der EKD haf mehrfach zu poli-
hen und sozialen Fragen sowie zu Fragen des

echts Stellung genommen . Bedeutsam isf die

rklärung in Halle vom 18 . 1. 1950 :
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